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§ 116 BHG 2013 Ordnung der
Anordnungen im Gebarungsvollzug,
der Verrechnung, der Kosten- und

Leistungsrechnung, des
Zahlungsverkehrs und der

Innenprüfung
 BHG 2013 - Bundeshaushaltsgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

1. (1)Die Bundesministerin für Finanzen oder der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt zu den §§ 87 bis 100

sowie 103 bis 115 im Einvernehmen mit dem Rechnungshof die näheren Bestimmungen durch Verordnung zu

erlassen. Abs. 2 bleibt von dieser Ermächtigung unberührt.

2. (2)Der Rechnungshof hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Finanzen oder dem Bundesminister für

Finanzen die näheren Bestimmungen zu den Abschlussrechnungen gemäß §§ 101 und 102 und zum

Bundesrechnungsabschluss gemäß §§ 117 bis 119 durch Verordnung zu erlassen.

3. (3)Bei Rechtsträgern, die von Organen des Bundes oder von Personen verwaltet werden, die hiezu von Organen

des Bundes bestellt sind, sind die in diesem Hauptstück zu den einzelnen Abschnitten festgelegten Grundsätze

sinngemäß anzuwenden.
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